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1. Geschäftsstelle des Kreistags;
Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 13. März 2024

Bekanntmachung der Tagesordnung

Am Mittwoch, 13.03.2024, um 14:15 Uhr
findet im Sitzungssaal des Landratsamtes
Garmisch-Partenkirchen eine Sitzung des

Jugendhilfeausschussesmit folgender Tagesordnung statt.

Öffentliche Sitzung

1. Bekanntgaben

2. Sachvortrag „Pflegekinderfachdienst“ im Amt für Kinder,
Jugend und Familie

3. Jugendhilfe;
Fortschreibung kommunales Familienbildungskonzept
im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

4. Überarbeitete Richtlinie des Landkreises
Garmisch-Partenkirchen über die Förderung
von Familienstützpunkten

5. Jugendhilfe;
Antrag auf Erweiterung der JaS-Stelle an der
Emanuel-von-Seidl-Grundschule Murnau

6. Jugendhilfe;
Änderung der Satzung über die Elternbeiträge
in der Kindertagespflege
- Kreistagsvorlage -

7. Sonstiges

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Landkreis Garmisch-Partenkirchen, 04.03.2024

gez.
Anton Speer
Landrat

2. Untere Jagdbehörde;
Einzelanordnung im Wege der Allgemeinverfügung

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen erlässt folgende

Einzelanordnung im Wege der Allgemeinverfügung:

1. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen –Untere Jagdbe-
hörde- erlässt ein Betretungsverbot im Bereich der Wildfüt-
terung der Gemeinschaftsjagdreviere Ohlstadt II und V. Das
auf beiliegender Karte orange markierte Gebiet, für das ein
Betretungsverbot gilt, ist beim Landratsamt Garmisch-Par-
tenkirchen –Untere Jagdbehörde- niedergelegt. Die Karte ist
Bestandteil dieser Anordnung. Das Betretungsverbot gilt vom
01. Dezember eines jeden Jahres bis 31. März des Folgejahres.

2. Vom Betretungsverbot kann im Einzelfall eine Befreiung er-
teilt werden, wenn:

a) überwiegende Gründe des Allgemeinwohls die Befreiung
erfordern oder

b) die Befolgung des Verbotes zu einer offenbar nicht be-
absichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit
dem Zweck des Betretungsverbots vereinbar ist oder

c) die Durchführung der Vorschrift zu einer nicht gewollten
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen würde.

Zuständig für die Erteilung einer Befreiung ist das Landratsamt
Garmisch-Partenkirchen -Untere Jagdbehörde-.

3. Unberührt vom Verbot bleiben:

a) die ordnungsgemäße land-, forst-, jagd,- und fischereiwirt-
schaftliche Bodennutzung.

b) die Ausübung des Jagdschutzes und die Erlegung kranken,
kümmernden oder verletzten Wildes.

c) die Wildfütterung und alle damit zusammenhängenden
Maßnahmen.

d) das Aufstellen oder Anbringen von Schildern oder Zeichen,
die auf den Schutz oder die Bedeutung des Gebiets hin-
weisen.

e) Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern im notwendigen
Umfang sowie Maßnahmen, die im Rahmen der techni-
schen Beaufsichtigung von Gewässern notwendig sind.

f) die zur Erfüllung der Aufgaben der Polizei, der Grenz-
schutz-, Zoll-, und Sicherheitsbehörden, der Bundeswehr
und der Stationierungsstreitkräfte, der Feuerwehr, Berg-
und Wasserwacht, der Lawinenkommission und sonstiger
Rettungsdienste erforderlichen Maßnahmen sowie behörd-
liche Maßnahmen.

g) die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Schutzgebie-
tes angeordneten Überwachungs-, Schutz- und Pflegemaß-
nahmen.

4. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 wird angeordnet.

5. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung als bekannt gegeben.

6. Diese Allgemeinverfügung gilt bis zum 31.03.2026.

7. Der vollständige oder teilweise Widerruf dieser Allgemein-
verfügung wird ausdrücklich vorbehalten.

Gründe:

I.

Zunehmende Störungen durch Freizeitnutzer im Fütterungs-
bereich während der Notzeit und den umliegenden Winterein-
standsgebiete des Rotwildes der Gemeinschaftsjagdreviere
Ohlstadt II und Ohlstadt V, wirken sich nachteilig auf die Natur-
verjüngung aus. Durch das Betretungsverbot soll das Wild an
der Fütterung und den umliegenden Einständen vor Störungen
geschützt werden. Schäl- und Verbissschäden sollen dadurch
verhindert, zumindest aber reduziert werden.

Beschreibung der Reviere: Kleinprivatwald, Fichtenwälder und
fichtenreiche Bergmischwälder, hoher Schutzwaldanteil, örtlich
ältere Schälbestände.

II.

1. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen ist für den Erlass
dieser Allgemeinverfügung sachlich und örtlich zuständig
(Art. 52 Abs. 3 i. V. mit Art. 49 Abs. 2 Nr. 3 Bayerisches Jagdge-
setz -BayJG-, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz -BayVwVfG).

2. Der Erlass eines Betretungsverbotes unter Ziff. 1 dieser All-
gemeinverfügung beruht auf Art. 21 Abs. 4 des Bayerischen
Jagdgesetzes (BayJG). Danach kann die Untere Jagdbehörde
das Betreten von Teilen der freien Natur zur Durchführung
der Wildfütterung in Notzeiten vorübergehend untersagen
oder beschränken.

Die Anordnung dient zur Durchführung einer ordnungsgemä-
ßen Fütterung des Wildes in der Notzeit und zum Schutze der
Einstände des Wildes. Zwar bedeutet diese Anordnung eine
gewisse Einschränkung des Zugangs zur freien Natur und
des Rechts auf Erholungsgenuss in der Natur; andererseits
bedingt der Schutz des Wildes und damit auch der Schutz
des Waldes vor Schäl- und Verbissschäden diese Einschrän-
kung, die darüber hinaus nur von begrenzter Zeitdauer ist.
Der Schutz der Ruhe des Wildes dient unmittelbar dem
Schutz des Waldes und kommt damit wiederum der Natur im
Allgemeinen zugute. Zudem sind intakte, funktionstaugliche
Schutzwälder im Interesse der Allgemeinheit (Hochwasser-
schutz, Bodenschutz, Klima, ...).

Bei der Abwägung des Rechts auf freien Zugang zur Natur
und dem Betretungsverbot, welches zeitlich und räumlich auf
das notwendigste Maß begrenzt ist, überwiegt das öffentli-
che Interesse an intakten Wäldern (Schutz vor Hochwasser,
Wasserhaushalt, biologische Vielfalt, Klima, …). Gerade in den
Revieren Ohlstadt V und Ohlstadt II sind hohe Schutzwald-
anteile zu verzeichnen, deren Erhalt bzw. Wiederherstellung
zum Schutz der Allgemeinheit vor Muren und Hochwasser
von großer Bedeutung ist.

3. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 dieser Allgemeinver-
fügung wird gem. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsge-
richtsordnung -VwGO- angeordnet, um im Falle einer Klage
zu verhindern, dass wegen der aufschiebenden Wirkung der
Schutzzweck des Betretungsverbotes nicht erreicht werden
kann.

Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung, mit der Folge
der aufschiebenden Wirkung, hätte negative Auswirkungen
auf die Waldverjüngung. Es ist zu befürchten, dass, soweit
der Rechtsweg bis zur letzten Instanz in Anspruch genommen
wird, Jahre vergehen und in dieser Zeit sowohl weitere Wald-
als auch Wildschäden entstehen. Dies deshalb, weil das Wild
während der Notzeit, in der der Stoffwechsel abgesenkt ist,
an der Wildfütterung und im Einstand gestört wird und somit
vermehrt auf den Wald als Nahrungsquelle ausweicht.

Die Entscheidung erfolgt in Ausübung pflichtgemäßen Ermes-
sens im Gemeinwohlinteresse. Wälder sind von wesentlicher
Bedeutung für das Klima und den Hochwasser-, Boden- so-
wie Wasserschutz. Gerade in den Gemeinschaftsjagdrevieren
Ohlstadt II und Ohlstadt V sind hohe Schutzwaldanteile zu
verzeichnen.

Das Interesse von u.a. Erholungssuchenden, Skitourenge-
hern, Wanderern, Schneeschuhgehern, Fahrradfahrern an
einer aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs muss ge-
genüber dem öffentlichen Interesse (hohe Schutzwaldanteile
in den Revieren Ohlstadt V und II) an einer sofort wirksamen
Durchsetzung zum Schutz der angegriffenen Wälder und des
Wildes zurückstehen.

4. Ziffer 5 dieser Allgemeinverfügung stützt sich auf Art. 41 Abs.
4 Satz 4 BayVwVfG.

5. Die Befristung der Allgemeinverfügung unter Ziffer 6 beruht
auf Art. 36 Abs. 2 Nr. 1 BayVwVfG. Die Befristung ist daher
begründet, da sich die wesentlichen Tatsachen die für diese
Allgemeinverfügung maßgeblich waren, sich ändern können.
Eine erneute Prüfung nach Ablauf der Frist ist daher notwen-
dig.

6. Der Widerrufsvorbehalt unter Ziffer 7 beruht auf Art. 36 Abs.
2 Nr. 3 BayVwVfG. Er soll sicherstellen, dass jederzeit auf ver-
änderte Bedingungen reagiert werden kann. Dies beispiels-
weise im Hinblick auf die sich verändernden räumlichen
Anforderungen des Betretungsverbotes aufgrund erhöhten
oder verminderten Besucheraufkommens in dem Gebiet.
Somit sowohl der weiteren Erfüllung als auch dem teilweisen
Wegfall des Schutzzwecks Rechnung getragen werden.

Hinweis:
Nach Art. 56 Abs. 1 Nr. 1 BayJG kann mit Geldbuße bis zu fünf-
tausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
den Bestimmungen dieser Anordnung zuwiderhandelt, d.h.
während der Zeit vom 01. Dezember eines Jahres bis zum
31. März des folgenden Jahres das ausgewiesene Gebiet des
Betretungsverbotes unbefugt betritt. Ein Verstoß gegen die
Anleinpflicht auf dem grün markierten Forstweg kann zu einer
Ordnungswidrigkeit nach Art. 56 Abs. 2 Nr. 9 BayJG führen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats
nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80335 München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den
Schriftformersatz zugelassenen1 Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts
wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge
der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Garmisch-Partenkirchen, 20.02.2024
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen

gez.
Pillach
Regierungsrätin

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Nr. 10/2024
Donnerstag,
7. März 2024



3. Berufliches Schulzentrum Garmisch-Partenkirchen;
Informationsveranstaltung und Anmeldung
Staatliche Berufsfachschule (BFS) für Kinderpflege
Garmisch-Partenkirchen

Seit September 2023 besteht die Staatl. Berufsfachschule für
Kinderpflege. Diese bietet die Möglichkeit in zwei Jahren die
Ausbildung zum/r staatlich geprüften Kinderpfleger/in zu ab-
solvieren. Besonders interessant ist dieses Angebot für Schü-
lerinnen und Schüler der Mittelschulen, die gerne mit Kindern
arbeiten.

Am Donnerstag, den 21.03.2024 findet um 17:30 Uhr an der
Berufsfachschule für Kinderpflege Garmisch-Partenkirchen eine
Informationsveranstaltung statt. Hier können interessierte Ju-
gendliche und Eltern/Erziehungsberechtigte die Angebote der
Schule vor Ort kennenlernen.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Sie kann für das kom-
mende Schuljahr Montag bis Donnerstag jeweils von 8.00 bis
15.30 Uhr und Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr im Sekretariat des
Beruflichen Schulzentrums, Am Holzhof 5, Garmisch-Partenkir-
chen erfolgen.

Aktuelle Informationen zu den Aufnahmebedingungen finden
Sie auf der Homepage www.bsz-gap.de.

4. Berufliches Schulzentrum Garmisch-Partenkirchen;
Informationsveranstaltung und Anmeldung für die Staatliche
Wirtschaftsschule Garmisch-Partenkirchen

Für das kommende Schuljahr 2024/25 können Schülerinnen
und Schüler an die Staatliche Wirtschaftsschule übertreten. Ne-
ben dem Mittleren Schulabschluss bietet die Wirtschaftsschule
eine solide Grundbildung in wirtschaftlichen Fächern.

An der vierstufigen Wirtschaftsschule ist der Eintritt in Jahr-
gangsstufe 6 oder Jahrgangsstufe 7 möglich. Die Anmeldefristen
sind hierfür vom 26. Februar bis 19. April 2024.

Für Schülerinnen und Schüler, die bereits die Mittelschule abge-
schlossen haben, bietet die zweistufige Wirtschaftsschule eine
Möglichkeit noch einen mittleren Schulabschluss zu erwerben.
Die zweistufige Wirtschaftsschule beginnt mit Jahrgangsstufe 10.
Anmeldefrist ist vom 26. Februar bis 2. August 2024.

Die Anmeldung für das kommende Schuljahr kann Montag bis
Donnerstag jeweils von 8.00 bis 15.30 Uhr und Freitag von 8.00
bis 13.00 Uhr im Sekretariat des Beruflichen Schulzentrums, Am
Holzhof 5, Garmisch-Partenkirchen erfolgen.

Aktuelle Informationen zu den Aufnahmebedingungen finden
Sie auf der Homepage www.bsz-gap.de.

Am Donnerstag, den 21.03.2024 findet um 17:30 Uhr an der
Staatlichen Wirtschaftsschule Garmisch-Partenkirchen eine
Informationsveranstaltung statt. Hier können interessierte Kin-
der, Jugendliche und Eltern/Erziehungsberechtigte die Angebo-
te der Schule vor Ort kennenlernen.

Garmisch-Partenkirchen, 07.03.2024 Landratsamt
Anton Speer
Landrat

Nr. 10/2024
Donnerstag,
7. März 2024
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Ein Unterammergauer Junge
FUSSBALL Simon Ollert läuft wieder für seinen Jugendverein auf – nur als Spieler wie er betont

und Bad Tölz. Einerseits för-
dert und begleitet er die Ki-
cker auf ihrem Weg nach
oben, andererseits hilft er
den Trainern der örtlichen
Vereine. „Nicht als Besserwis-
ser“, das ist Ollert wichtig.
Der Stützpunkt soll eine Art
Anlaufstelle und Ratgeber
sein für die Coaches. Neben-
bei nutzt Ollert die Zeit, um
sich bei den Top-Vereinen
Wissen abzuschauen. Beim
FC Augsburg sowie 1860
München hospitierte er im
Jugendbereich. „Umschauen
undmich weiterentwickeln“,
nennt es der Coach.
Mittelfristig will er wieder

bei einem Verein unterkom-
men. Aber das eilt nicht. „Wo
und was sich ergibt, lasse ich
auf mich zukommen.“ In den
nächsten Wochen konzen-
triert er sich auf Unteram-
mergau. Der Perspektivwech-
sel soll auch bei der Trainer-
karriere helfen. Welche Sor-
gen und Nöte haben Spieler?
Wie ticken sie? Nachdem er
schon einige Jahre nicht
mehr ausschließlich Fußbal-
ler war, freut er sich auf die-
sen Blickwinkel. „Ich komme
nur als Spieler“, stellt Ollert
klar. Der Empfang in Unter-
ammergau fiel freundlich
aus, dafür ist die Mannschaft
bekannt. Beide Seiten freuen
sich auf die Abstiegsrunde in
der Kreisliga. „Ich bin ein
Kind der Region. Als kleiner
F-Jugend-Spieler hab’ ich hier
angefangen, genau da will
ich das letzte Mal auf dem
Platz stehen.“

nahm selbst den Weg über
Stützpunkt und Auswahl-
teams, letztlich bis hin zur
SpVgg Unterhaching in der
Dritten Liga. „Das kann ein
Riesen-Sprungbrett sein. Ich
bin voll überzeugt, dass ich
helfen kann“, sagt der 26-Jäh-
rige. Gemeinsammit Michael
Adelwart und Harry Sättler
betreut er die Talente bis hin
nach Schongau, Weilheim

ge Talente in den Leistungs-
zentren und DFB-Stützpunk-
ten fördern. Seit seiner Rück-
kehr in die Region 2022 ist
Ollert beim hiesigen Stütz-
punkt beschäftigt, zunächst
in Garmisch-Partenkirchen,
seit dem Umzug im Vorjahr
nun in Murnau.
Als Kind des Stützpunkts

steht er exemplarisch für das
Modell. Der Ammertaler

Konstanz und letztlich seine
Demission da. „Die Erfahrun-
gen waren extrem wertvoll“,
sagt Ollert. Oft genug musste
er sich den Vorwurf anhören,
dass er zu jung für das Ge-
schäft ist. Dagegen steuert er
auf seine Art: mit noch mehr
und noch härterer Arbeit. Ge-
rade legt er die sogenannte
B+Lizenz des Verbands ab. Sie
zielt auf Coaches ab, die jun-

rückt. Ich kann nicht ohne
und will keine Pause ma-
chen.“ Nach seiner Entlas-
sung in Penzberg im Herbst
2023 ging ermit sich selbst in
Klausur, reflektierte die ver-
gangenen eineinhalb Jahre
beim Bezirksligisten. Höhen
und Tiefen alternierten in
steter Gleichmäßigkeit. Po-
kalsieg und eine Neuausrich-
tung des Klubs hier, wenig

VON ANDREAS MAYR

Unterammergau – Simon Ol-
lert reist in die Vergangen-
heit – und gleichermaßen in
die Zukunft. Seinen ersten
Spielerpass bekam er in der F-
Jugend des WSV Unteram-
mergau ausgestellt. Dort lan-
det das Dokument zwei Jahr-
zehnte späterwieder. Der frü-
here Spitzenspieler mit Ein-
sätzen in Liga drei steigt ein
als Aktiver, verstärkt den
WSV zur Rückrunde. Weil
sich das gerade richtig an-
fühlt. „Wenn ichwieder aktiv
bin, dann da, wo ich den
Kreis schließen kann“, sagt
der 26-Jährige, der mittler-
weile in Saulgrub wohnt.
Vor 17 Jahren verließ er

den Verein offiziell, ging wie
alle Kinder zu der Zeit zur JFG
Ammertal in die D-Jugend.
Mitspieler von damals kicken
heute noch immer gemein-
sam. Mit ihnenmöchte Ollert
die letzte Episode seiner Kar-
riere verbringen. Kniebe-
schwerden haben ihn ge-
zeichnet. Er bog früh auf die
Trainerlaufbahn ab, coachte
zuletzt beim 1. FC Penzberg.
Nach Jahren voll Schmerzen
hat er die Gelenke restau-
riert. „Wenn mich meine
Knie tragen“, sagt Ollert, wol-
le er noch kicken, den Unter-
ammergauern etwas zurück-
geben und gleichzeitig seine
Fitness verbessern. Die Liga
ist nur Nebensache.
Seit Jahrzehnten rotiert Ol-

lerts Welt um den Fußball. Er
sagt: „Ich bin Fußballver-

Ein Exprofi gegen den drohenden Abstieg: Simon Ollert (M., hier noch im Dress der Penzberger) soll den WSV Unteram-
mergau zum Klassenerhalt in der Kreisliga schießen. Bereits in der F-Jugend lief er für den Verein auf. FOTO: MAYR/A

Zur Ehrung von (v.v.l.) Detlef Ziesche, Walter Brinkmann und
Schützenkönig Andreas Leitner waren Bürgermeister Enrico
Corongiu, (o.v.l.) Vizebürgermeister Georg Seitz, BSV-Vize
Jakub Pilicki und Sportreferent Franz Lipp gekommen. F: KU

Über die Landesgrenzen bekannt
BSV Mittenwald feierte 2023 das erfolgreichste Schützenjahr der Vereinsgeschichte

wurde der bei der Ehrung im
Dezember 2023 fehlende An-
dreas Leitner zum „Schützen-
könig Großkaliber Pistole“
proklamiert und sieben Mit-
glieder für langjährige Treue
geehrt. Bürgermeister Coron-
giu lobte den 173 Mitglieder
starken Verein. „Ihr seid eine
lebendige Truppe, bei der Er-
folg und gute Laune im Spiel
sind. Durch eure Stockerl-
plätze bis zur Europameister-
schaft habt ihr den Markt
Mittenwald über die Grenzen
bekannt gemacht.“ ku

Ehrungen
Vom Bayerischen-Sport-Schützen-Bund
(BSSB), und Deutsche-Schützen-Bund
(DSB), Goldene Ehrennadel:
Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Detlef Zie-
sche; Für 40 Jahre: Walter Brinkmann; Geehrt
vom BSV Mittenwald mit Urkunde und Ehren-
nadel: Für 35 Jahre: Karl Gerg, Holger Hein,
Wolfgang Krauß, Markus Reindl und Stefan Rie-
ger; Für 15 Jahre: Hans Steinbrecher und Jo-
anna Suder.

wie fünf Top-Ten-Plätze bei
der Bayerischen. Zudem stan-
den bei der Deutschen Meis-
terschaft zweimal das Silber-
metall und drei Platzierun-
gen unter den besten Zehn zu
Buche. Doch damit nicht ge-
nug: „Bei der Europameister-
schaft in Frankreich haben
wir zwei dritte Ränge im Vor-
derlader-Schießen erreicht.“
Auch bei der bereits ausgetra-
genen Gaumeisterschaft
2024 schlossen die Schützen
nahtlos an ihre guten Leis-
tungen an. 15 BSV-Athleten
feierten in den Einzelbewer-
ben 18-mal den Triumph,
fünfmal den zweiten Rang
auf dem Podest, dreimal
Bronze und in den Mann-
schaftsbewerben noch je-
weils zwei Gold- und Silber-
medaillen.
Als weiteren Höhepunkt

(Freie Wähler) und den Ge-
meinderäten Ursula Seydel
(SPD), Michael Schwind (CSU)
und Sportreferent Franz Lipp
(Freie Wähler) fünf Rathaus-
Vertreter begrüßen konnte.
Ziesche nannte 2023 das er-
folgreichste Schützenjahr der
Vereinsgeschichte.
Daneben informierte er,

„dass wir in Absprache mit
der Bundeswehr am Trap-
Stand diverse Umbaumaß-
nahmen durchgeführt haben
und eine Nutzung bis 2030
gesichert ist“. Das Gelände
am Hohen Brendten wurde
gereinigt, eine Fotovoltaikan-
lage installiert und der Schall-
schutz am Wurftaubenstand
erneuert.
Investitionen, die der sport-

lichen Entwicklung helfen
sollen. Auf den Vorjahreser-
folgen lässt sich aufbauen.

Mittenwald – Vorausschauen-
de Planung zahlt sich aus.
Das zeigte sich bei der Haupt-
versammlung des BSV Mit-
tenwald im Gasthaus Alpen-
rose. Erst im April 2023 hat-
ten die Schützenmitgliedern
eine Jahresbeitragserhöhung
auf 150 Euro zum Erhalt des
Vereinsvermögens und des
Schießbetriebes beschlossen.
„Bei Mehreinnahmen in fünf-
stelliger Höhe konnten wir
unsere Rücklagen und das
Vereinsvermögendeutlich er-
höhen“, gab Schatzmeister
Jan Verkennis bekannt. Der
Lohn: Das Geldwirdweiter in
den Verein investiert und soll
zu weiteren Erfolgen führen.
Ein Grund zur Freude für

Schützenmeister Detlef Zie-
sche, der mit Bürgermeister
Enrico Corongiu (SPD), des-
sen Stellvertreter Georg Seitz

te Sportleiter Markus Wörn-
le. Hinzu kommen je einmal
der erste und zweite Rang so-

„Bei der Oberbayerischen ha-
benwir viermal Gold und ein-
mal Silber geholt“, bilanzier-

SCHÜTZEN

Ergebnisse vom 14. Vortel-
schießen der SG Ohlstadt

Meister A: 1. Andreas Besel 96 Ringe, 2.
Andreas Bader 94 .
Meister B: 1. Martin Berndaner 89 Ringe, 2.
Uli Streif 88, 3. Johannes Wittig 87, 4. Mela-
nie Besel 87, 5. Willi Glaßner 87.
Schlingenschützen: 1. Alois Bader senior
90 Ringe, 2. Karla Fürmann 89, 3. Franz Vög-
lein 89, 4. Regina Metz 77.
Auflage: 1. Herbert Ernst 98 Ringe, 2. Anna-
maria Siegert 98, 3. Eberhard Heim 93, 4. An-
gela Brauner 92.
Pistole: 1. Andreas Besel 92 Ringe, 2. An-
dreas Bader 90, 3. Wolfgang Eder 86, 4. Uli
Streif 84, 5. Alois Bader Senior 84.
Glückswertung Pistole: Alois Bader se-
nior 63,5 Teiler.
Glückswertung Gewehr: Andreas Bader
24,3 Teiler.
Ehrenscheibe: Franz Vöglein 15,2 Teiler.

IN KÜRZE

Schützen
Vortelschießen
der SG Ohlstadt
Die Schützengesellschaft
Ohlstadt veranstaltet am
morgigen Freitag ein Er-
und Sie-Schießen im Schüt-
zenhaus am Ram. Beginn ist
um 19.30 Uhr. Tags drauf
geht es weiter mit dem 15.
Vortelschießen inklusive
Vereinsmeisterschaft. Be-
ginn für die Jugend ist um
17.30 Uhr, die Erwachsenen
messen sich ab 19.30 Uhr. je

Vereine
Wahlen
des TC Mittenwald
Am morgigen Freitag findet
die Hauptversammlung des
TC Mittenwald statt. Neben
Wahlen stehen unter ande-
rem Ehrungen auf der Ta-
gesordnung. Beginn ist um
19 Uhr im Restaurant ‚Salo-
niki’ im Ried. je

Ehrungen beim
ESC Oberammergau
Der ESC Oberammergau
veranstaltet am Freitag, 15.
März, seine Hauptversamm-
lung. Beginn ist um 19 Uhr
im Vereinsheim. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter
anderem der Bericht der
Vorstandschaft sowie Eh-
rungen. Tags drauf findet
das Abschlussturnier der
Wintersaison 2023/24 statt.
Beginn ist um 14 Uhr, ge-
meldet werden kann eine
halbe Stunde früher. je
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